
Amateurfunkverordnung 
Änderungen zum 24.06.2024 

 
160m 
Die befristete Duldung entfällt und ist ab sofort Dauerhaft gültig: 
 
Abweichend von den besonderen Nutzungsbestimmungen ist an Wochenenden bei Nutzung 
der Frequenzbereiche 1850–1890 kHz und 1890–2000 kHz die Verwendung einer 
Sendeleistung von maximal 750 W PEP durch Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am 
Amateurfunkdienst mit dem Berechtigungsumfang der Klasse A und die Verwendung einer 
Sendeleistung von maximal 100 W PEP durch Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am 
Amateurfunkdienst der Klasse E zugelassen.  
 
An Wochenenden dürfen abweichend von der zusätzlichen Nutzungsbestimmung Nummer 
10 Amateurfunk-Wettbewerbe (Contestbetrieb) durchgeführt werden. 
 
10 m 
Zusätzlich: 28,0 bis 29,7 MHz  Klasse N (DN9) mit 10 W EIRP / 6,1 W ERP 
 
6 m 

- Klasse A 
Die befristete Duldung entfällt und ist ab sofort Dauerhaft gültig: 
 
50,0 bis 50,4 MHz Klasse A, 750 W PEP, horizontal 
50,4 bis 52,0 MHz Klasse A,   25 W PEP, horizontal 
 

- Klasse E 
Die befristete Duldung entfällt, Da die Klasse E keine Frequenzzuweisung in der neuen AfuV 
hat, ist der Betrieb in diesem Frequenzbericht nicht mehr gestattet. 
Am 22.03.2024 hat der Runde Tisch Amateurfunk einen Antrag auf Fortsetzung der 
befristeten Duldung über den 23.06.2024 hinaus, gestellt. Dieser Antrag wurde ohne 
Kommentar mit Hinweis auf die Verfügung Nr. 24/2023 vom 20.12.2023 abgelehnt. 
Derzeit ist der RTA mit der militärischen Frequenzverwaltung und dem BMDV im Gespräch. 
Hier wurde in Gesprächen eine neue Duldungsregelung für 2025 in Aussicht gestellt. 
 
70 MHz 
Die befristete Duldung wurde mit der Verfügung 58/2024 bis 31.12.2024 verlängert. 
 
70,150 bis 70,210 MHz Klasse A, 25 W ERP, horizontal 
 
2 m 
Zusätzlich: 144,0 bis 146,0 MHz  Klasse N, (DN9) mit 10 W EIRP / 6,1 W ERP 
 
70 cm 
Zusätzlich: 430,0 bis 440,0 MHz  Klasse N, (DN9) mit 10 W EIRP / 6,1 W ERP 
 
Alle Bänder über 1 GHz: 
Zusätzlich:     Klasse E, bitte Fußnoten in der Anlage 1 
beachten 
 
Allgemein: 
Die maximal zulässige Strahlungsleistung für fernbediente oder automatisch arbeitende 
terrestrische Amateurfunkstellen beträgt oberhalb von 30 MHz 50 W ERP (ausgenommen 



Remote-Betrieb). Im Fall von fortgesetzter wechselseitiger Beeinflussung kann die 
Bundesnetzagentur eine Absenkung der Leistung anordnen. 
 
Der Betrieb von Linkstrecken ist von dieser Regelung ausgenommen und kann in 
Frequenzbereichen oberhalb von 1 GHz in besonders begründeten Fällen mit einer 
Strahlungsleistung von bis zu maximal 1000 W ERP beantragt werden. Der Inhaber der 
Rufzeichenzuteilung muss sicherstellen, dass fernbediente Amateurfunkstellen jederzeit 
abgeschaltet werden können. 
 
Remote Betrieb 
§ 13a Remote-Betrieb 
(1) Der Remote-Betrieb einer Amateurfunkstelle ist nur durch Inhaber einer Zulassung zur 
Teilnahme am Amateurfunkdienst mit dem Berechtigungsumfang der Klasse A gestattet. Im 
Fall einer Clubstation ist der Zugriff auf Mitglieder einer Gruppe von zugelassenen 
Funkamateuren im Sinne von § 2 Nummer 3 zu beschränken. 
 
(2) Das personengebundene Rufzeichen der Klasse A wird gemäß § 3 Absatz 1 des 
Amateurfunkgesetzes seinem Inhaber für den Verwendungszweck des Remote-Betriebs als 
Rufzeichen gemäß § 3 Absatz 3 Nummer 3 des Amateurfunkgesetzes zugeteilt. Das 
Rufzeichen für das Betreiben einer Clubstation der Klasse A wird gemäß § 3 Absatz 3 
Nummer 4 des Amateurfunkgesetzes seinem Inhaber für den Verwendungszweck des 
Remote-Betriebs als Rufzeichen gemäß § 3 Absatz 3 Nummer 3 des Amateurfunkgesetzes 
zugeteilt. Dieses Rufzeichen kann von der Gruppe von Funkamateuren im Sinne des § 14 im 
Remote-Betrieb mitbenutzt werden. 
 
(3) Mit der Anzeige nach § 9 Absatz 4 sind die Kontaktdaten des Betreibers der 
Amateurfunkstelle für den Fall funktechnischer Störungen zum Zwecke der unverzüglichen 
Erreichbarkeit anzugeben. Änderungen der Kontaktdaten sind der Bundesnetzagentur 
unverzüglich schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. 
 
(4) Der Inhaber des Rufzeichens nach § 14 Absatz 1 Satz 1 hat auf Verlangen der 
Bundesnetzagentur Auskunft über den Kreis der zum Remote-Betrieb berechtigten 
Funkamateure zu geben. 
 
(5) Der Inhaber des Rufzeichens hat einen unberechtigten oder missbräuchlichen Zugriff auf 
die Amateurfunkstelle durch Maßnahmen auszuschließen, die dem Stand der Technik 
entsprechen. Im Fall einer Störung muss der Inhaber des Rufzeichens die Amateurfunkstelle 
jederzeit auf Anforderung der Bundesnetzagentur abschalten können. Der Inhaber des 
Rufzeichens muss sicherstellen, dass er während des Betriebs der Amateurfunkstelle unter 
den nach Absatz 3 Satz 2 und 3 angegebenen Kontaktdaten unverzüglich telefonisch 
erreichbar ist und den Auskunftspflichten aus § 29 des Elektromagnetische- Verträglichkeit-
Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2879), das zuletzt durch Artikel 51 des 
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert worden ist, und aus § 31 des 
Funkanlagengesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1947), das durch Artikel 52 des 
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert worden ist, nachkommen kann. Die 
§§ 16 und 17 bleiben unberührt. 
 
(6) Für den Ausbildungsfunkbetrieb ist an Amateurfunkstellen im Remote-Betrieb der 
Rufzeichenzusatz nach § 11 Absatz 5 zu verwenden 
 
 
Weitere Information sind auf der Seite der BNetzA zu finden: 
 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Speziell
eAnwendungen/Amateurfunk/start.html 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/Amateurfunk/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/Amateurfunk/start.html
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